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Mindestlohn - Erleichterungen bei den Aufzeichnungspflichten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit dem 01.01.2015 haben alle Arbeitgeber das Mindestlohngesetz und die darin genannten Auf-
zeichnungspflichten zu beachten. Unser diesbezügliches Informationsschreiben vom 03.12.2014 
finden Sie auf unserer Homepage unter "Dokumente - Mandantenrundschreiben". 
 
Nun traten durch eine aktuelle Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum 
01.08.2015 erhebliche Erleichterungen in Kraft. Für folgende Personengruppen sind seit dem 
01.08.2015 der Beginn, das Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht mehr zwingend 
aufzuzeichnen: 
 
1. Beschäftigte, deren verstetigtes und regelmäßig abgerechnetes Monatsentgelt während der 

letzten 12 Monate 2.000,00 Euro nachweislich überschritten hat, 
2. im Betrieb des Arbeitgebers arbeitende Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Kinder und 

Eltern des Arbeitgebers, 
3. im Betrieb einer GmbH arbeitende Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Kinder und Eltern 

des Geschäftsführers. 
 
Die oben genannten Erleichterungen gelten erst seit dem 01.08.2015. Das heißt aber auch, dass 
der Beginn, das Ende und die Dauer der täglichen Arbeitszeit für die Monate vom 01.01. bis zum 
31.07.2015 zwingend aufzuzeichnen sind. Die Originale Ihrer Aufzeichnungen müssen für even-
tuelle Kontrollen in Ihrem Betrieb verbleiben. Zur Erstellung Ihrer Lohnabrechnungen und zur Vor-
bereitung auf künftige Betriebsprüfungen benötigen wir lediglich Kopien dieser Aufzeichnungen. 
 
Bitte prüfen Sie jedoch, ob für Ihre Arbeitnehmer Dokumentationen gemäß Arbeitszeit- bzw. 
Arbeitnehmer-Entsendegesetz zu führen sind. 
  
Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen aus der Lohnabteilung gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Erik Braun 
Diplom-Betriebswirt (FH) 
Steuerberater 


